
denn es war eine österreichisch geprägte, also eine josephinische, keine 
napoleonische Reform, die vor allem in den Jahren 1808—1812 einen 
bemerkenswerten Höhepunkt erreichte. Es war typisch für die Zwit
terstellung Liechtensteins zwischen Rheinbund und Österreich, dass 
sich der Reformimpuls hier in spezifisch josephinischen Formen 
durchsetzte. Der Preis, den das Land, wiederum parallel zu anderen 
Rheinbundstaaten, zu bezahlen hatte, war das Ende der landschaft
lichen Verfassung und die Ersetzung ihrer Relikte durch das unein
geschränkte Regiment des bürokratisch-autoritär wirkenden fürst
lichen Oberamts37. Der Druck der Kriegsfinanzierung regte offen
sichtlich die Erneuerung des Steuerwesens und die Schöpfung der 
Grundbücher an. Kirchenpolitisch wurde der Geist des Josephinismus 
hochgehalten. Schuppler suchte mit der Fackel der Aufklärung in 
das Land hineinzuleuchten. Dennoch regten sich gegen die massiven 
Eingriffe der Obrigkeit in die überkommenen Lebensformen Un
ruhen. Die Erhebungen in Tirol und Vorarlberg38 schienen 1809 auch 
nach Liechtenstein hinüberzugreifen39. Es war jedoch eine Bewegung 
zur Verteidigung einer altständischen Welt gegen die obrigkeitlich
bürokratisch bestimmte Wende zur Moderne, ähnlich wie in Tirol. 
Dass der Fürst im kaiserlichen Heere focht, mochte einerseits die 
Liechtensteiner zusätzlich angespornt haben. Aber wie ein Jahrzehnt 
zuvor in manchen deutschen Kleinstaaten kam die Forderung nach 
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